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Informationen über rechtliche und methodische Anderungen

1. Neues Biersteuerrecht ab 1993

Mit Beginn des EG-Binnennrarktes zunr L Ja-
nuu 1993 sind zahheiche Rechtsänderungen inr
Verbrauchsteuerbereich erfblgt. Ab diesenr
Zeitpunkt ist das neue Biersteuergesetz 1993
(fu-t. 2 des Gesetzes zur Anpassung von Ver-
bruuchsteuer- und anderen Gesetzen an das Ge-
meinschaftsrecht sowie zur AnrJerung anderer
Gesetze (Verbrauchsteuer-Binnenmarktgesetz)
vont 21. Dezember 1992, BGBI. I S. 2150) in
Kraft getreten. Die wesentlichen Regelungen
sind:

- Bier im Sinne des Biersteuergesetzes sind die
Erzeugnisse der ['ositiort 2203 der Kourbinier-
ten Nourenklatur (KN) sowie Mischungen von
Bier mit nicht-alkoholischen Getr'änken, die
der Position 2206 der KN zuzuordnen sind.
Bier nrit einem Alkoholgehalt von 0,5 Vo Yo-
lumen oder weniger (alkoholfreie Biere,
Malztrunk) ist nicht mehr Steuergegenstand.

- Die Begrift-e Einfachbier, Schankbier, Vollbier
und Starkbier wird es künflig nicht mehr ge-
ben. [)afür wird das Bier nach Grad I'lato in
Steuerklassen eingeteilt. Orad Plato ist der
Stamnrwürzegehalt des Bieres in Grarnnr je
100 g Bier, wie er sich aus denr im Bier vor-
handenen Alkohol- und Extraktgehalt errech-
net. Die Biersteuer beträgt ftir einen Hektoliter
Bier 1,54 DM je Grad Plato. Die Mengenstaf-
t'el des alten Biersteuergesetzes, die kleineren
Brauereien einen Nachteilsausgleich verschaf-
fen soll, bleibt im Prinzip erhalten, wird künf-
tig jedoch nur unabhängigen Brauereien mit
weniger als 200 000 Hektoliter JafuesausstolJ
gewäfu't. Als unabhiingig gilt eine Brauerei
dann, wenn sie rechtlich und wirtschaftlich
von einer anderen Brauerei unabhängig ist,
Betriebsräunle benutzt, die räunrlich von
anderen Brauereien getrennt sind, und Bier
nicht unter Lizenz braut.

Der Steuersatz ermüßigt sich flir im Brauver-
fafuen hergestelltes Bier aus unabhängigen
[']rauereien nrit einer Gesunttjahreserzeugung
von weniscr als 200 000 hl Bier in Stufen von
I 000 zu I 000 hl gleichrniilJig

- auf 7-5 % bei einer Jalu'eserzeugung von
40 000 hl,

- auf 70 %, bei einer Jalu'eserzeugung von
20 000 hl,

- auf 60 % bei einer Jalueserzeugung von
10 000 hr,

- auf -50 a/o bei einer Jalueserzeugung von
5 000 hl.

Unter 5 000 hl bleibt der ermaßigte .Steuersatz
von 50 %) unveründen.

- Nach wie vor von der Steuer befreit ist der
Haustrunk, allerdings nur wenn er von Braue-
reien an ihre Angestellten und Arbeiter u n -
e ntg el tl i c h abgegeben wird.

- Die wohl bedeutendste Neuregelung des neu-
en Biersteuerqesetzes besteht in der Zulassung
vcln Steuerlagern und der Betörderung des
Bieres zwischen den Steuerlagern irn Wege
des Steueraussetzullgsverfaluens. Bi sl ang
entstand die Biersteueryflicht dann, wenn das
Bier die Brauerei verließ. Künftig entsteht die
Biersteuerpflicht dann, wenn Bier aus dem
Steuerlager entfernt wird, ohne dall sich ein
weiteres Steueraussetzungsverf'alren an-
schließt. Nicht nur Brauereien können Steuer-
lager unterhalten, auch Grollhändler, ausländi-
sche Expor-teure oder gewerbliche Lagerhalter
tlürten dics tun. Auch dcr Vcrkehr zr.vischerr
Steuerlagern im lnland und Steuerlagbrn in
anderen EG-Mitgliedstaaten ist unter Steuer-
aussetzung nröglich. tlegritltich unterscheidet
das Biersteuergesetz 1993 zwischen Her-
stellungsbetrieben und Bierlagern, die beide
Steuerlager sind.

- Neu ist die Regelung, daß Betriebe, die bisher
Bier im internen gemeinschaftlichen Versand-
verfirtu'en (T 2) aus anderen Mitgliedstaaten
bezogen haben, künllig als sr.lg. berechtigte
Empfiinger, die keine Steuerlager unterhalten,
Bier aus Steuerlagern anderer EG-Mitglied-
staaten unter Steueraussetzung beziehen kön-
nen. In diesent Fall entsteht die.Steuerpflicht
durch die Aufnahme des Bieres in den Betrieb
des berechtigten Empfängers.

Wie bisher gelten bei Einfutu'en aus Drittländern,
also aus Nicht-EG-Mitgliedstaaten, die Zollvor-
sclu'iften sinngenrdß ftir die Entstehung der Steu-
er. Neu ist jed«rch, tJalJ Bicr auf Antrag auch inr
Anschluß an die Überführung in den zollrechtli-
chen freien Verkehr unter Steueraussetzuns in ein
anderes Steuerlager oder in [retriebe von Erlaub-
nisinhabern nach § l0 tlierStG (steuerfreie Her-
stellung v«rn Essig, Arzneimitteln usw.) verbracht
wertjen du-f.
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- Bier darf aus einem Steuerlager unter
Steueraussetzung aus dem Gebiet der EWG
ausgeftihrt werden. Wird Bier über andere
Mitgliedstaaten ausgeführt, ist grundsätzlich
das innergemeinschaftliche
Steuerversandverfaluen anzuwenden.

- Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines
Mitgliedstaates zu gewerblichen Zwecken
bezogen werden; in diesem Fall entsteht die
Steuer dadurch, daß der Bezieher das Bier im
Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in das
Steuergebiet verbringt.

- Bier, das eine Privatperson ftir ihren Bedarf in
einem anderen Mitgliedstaat im fteien
Verkefu envirbt und selbst in das
Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der
Beurteilung, ob private oder gewerbliche
Zvtecke vorliegen, sind nähere, im Gesetz
bescfuiebene Umstände zu berücksichtigen.

- Bier kam auch im Wege des Versandhandels
über die Grenzen des Steuergebietes in bzw.
von andere(n) Mitgliedstaaten verbracht
werden. Versarrdhandel liegt vor, wenn Bier
aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates
an Privatpersonen in andere Mitgliedstaaten
geliefert wird. Im Falle des Bezugs entsteht
die Steuer mit der Auslieferung des Bieres an
die Privatperson im Steuergebiet.

2. Statistik ab 1993

- Weil der Ausstoß der Brauereien neben der
EigenproduKion auch Bezüge aus dem natio-
nalen Bereich aus anderen EG-Mitgliedstaa-
ten und Importe aus Drittstaaten enthalten
kann, ohne daß bei der Versteuerung zu nor-
malen Steuersätzen nach diesen Merkmalen
differenziert wird, kann nicht mehr wie bisher
der Bierausstoß der Brauereien, sondern nur
noch der Bierabsatz der Steuerlager (Herstel-
lungsbetriebe und Bierlager) ohne den unver-

steuerten Absatz im nationalen Steuergebiet
angegeben werden.

Er setzt sich wie folgt zusammen:

- selbst hergestelltes Bier (nur bei einem Her-
stellungsbetrieb),

- von einem anderen Steuerlager
(Herstellungsbetrieb oder Bierlager) im
Steuergebiet steuerfrei aufgenommenes
Bier,

- von einem Steuerlager in anderen Mitglied-
staaten aufgenommenes Bier,

- aus Drittländem importiertes Bier.

- Es wird nicht mehr zwischen ober- und un-
tergärigem Bier unterschieden.

- Die Biergattungen @infach-, Schank-,
Voll- und Starkbier) sind entfallen; an ihre
Stelle sind Steuerklassen (Grad Plato) ge-
treten. Aus Gründen der PraKikabilität sind
in der Statistik die Steuerklassen zu drei
Gruppen (bis 9 Grad Plato, 10 - 13, 14 und
darübe$ zusammengefaßt worden.

- Alkoholfreie Biere sind von der Steuer frei-
gestellt und können von der Statistif
ktinftig nicht mehr erfaßt werden.

- Die Unterscheidung nach Gebindearten ist
ebenso entfallen wie die (freiwillige) An-
gabe über Einweggebinde.

- Lieferungen an ausländische Streitkräfte
werden nicht mefu separat ausgewiesen; sie
sind unter dem steuerfeien Bierabsatz in
Drittländer mit enthalten.

Wegen d.er erheblichen rechtlichen und metho-
dischen Anderungen sind die Ergebnisse mit
denen der Vorjalre nicht mehr vergleichbar.
Aus diesem Grund bleiben im Berichtsjahr
1993 die Spalten mit den Vorjahreswerten und
den Veränderungsraten leer. Erst ab 1994 wer-
den wieder Vergleichswerte zur Verfügung
stehen.
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Gegenstand
der Nachweisung

Insgesa.mt

Bier der Steuerklassen
bis 9
10 bis 13
14 und darüber

Versteuert

Steuerfrei

in EG-Länder
in Drittländer u. a.
a1s Haustnrnk

Gegenstand
der Nachweisung

Insgesamt

Bier der Steuerklassen
bis 9
10 bis 13
14 und darüber

Versteuert

Steuerfrei

in EG-Länder
in Drittländer u. a.
als Haustrunk

1 Bierabsatz lm März

E 770 139 100,c

771 3t9
8 509 150

89 684

8 255 t77

5L4 962

261 048
223 068
30 845

2L 773 095

1 33s 618

682 297
564 758
88 569

1,

2
97,

94,7

5rg

0
0
0

Verän-
derung
in%

Verän-
derung
in%

3
2
0

0
5
4

2 Bierabsatz Januar - llärz

22 508 714 100,0

437 495
21 860 383

270 836

1'9
97 ,1
0r9

3
2
0

0
5
4

94,7

5rg

,

tlärz 7993 ilärz 1992

h1 /o h1 /o

Jan. 93 - l1ärz 93 Jan. 92 - tlärz 92

h1 o/b h1 ol
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3 Bierabsatz nach Ländern

Land

Baden-
Württemberg

Bayern
Berl inl
Brandenburg

Hessen
Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen/
Bremen

Nordrhein-
West falen

Rheinland-
Pfalz/ Saarl.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Ho1-
stein/Hanburg

Thüringen

Deutschland

Land

Baden-
Württemberg

Bayern
Ber 1in,/
Brandenburg

Hessen
Mecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
Nordrhein-
l{estf alen

Rheinland-
Pfalz/Saarl.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Ho1-
stein/Haoburg

Thüringen

757 056
1 973 895

142 696

827 092

Z JLö O/. I

690
452
107

391 638
162 043

746 604
L 897 973

388 768
535 352

136 E20

649 27r

2 235 377

646 804
447 836
105 465

303 801
161 080

391
545

4
9

84
t4

385
065
LJO

2 023 765
5 324 589

965 312
1 414 655

338 382

2 094 095

5 927 900

1 875 002
1 018 379

210 073

897 833
388 725

Verän-
derung
ini

Verän-
derung
iu%

8 770 139 22 508 7t4

4 Steuerpflichtiser Bierabsatz nach Ländern

19
50

67 997
76 L7L

956 639
1 393 r24

328 681

1 650 1E7

5 731 532

1 758 412
1 011 908

237 050

571 886
386 504

-7 -

Bierabsatz insgesamt tsierabsatz lnsgesamt

tt1ärz Januar bis t\ärz

199 3 t992 1993 L992

,t1

Verän-
derung
in%

h1

Steuerpfl. Bierabsatz Steuerpfl. Bierabsatz

ilärz Januar bis l7ärz

1993 1992 19 93 1992

1l a h1

Verän-
derung
in%

Deutschland 8 255 177 2t 173 095



Baden-
1rIürttemberg

Bayern
Ber Iin/

Brandenburg
I{essen
Mecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
liordrhein-
l{estfalen

Rheinland-
Pfalz/ Saarl-.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Ho1-
stein/Haoburg

Thüringen

Land

Deutschland

Land

Baden-
l{ürttemberg

Bayern
Berlin/

Brahdenburg
Hessen
Hecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
PfaLz/SaarL.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Ho1-
stein/Hanburg

Thüringen

5 Steuerf:eier Bierabsatz im März

h1

Steuerfreier Bierabsatz

10 404
27 639

7 448
33 203

3 333

97 869

34 582

6 481

51 169 25 080

261 048 223 068

6 Steuerfreler Bierabsatz Januar bis März

h1

Steuerfreier Bierabsatz

2 248

78 780

44 975

35 041

294

1 170

3 692

/-
1

als Haustrunk

1992

2 598
15 078

626
2 353

566
698

30 E45

als Haustrunk

1992

7 550
45 434

1 539
6 782

795

3 517

10 534

05
3E
30

8
0
6

29
93

3

187

106

92

726

100
835

324

233

51.2

363

19
109

5
L4

5

253

79

18

151
256

932
5L2

580

156

320

805

o4

1

167 625
331

53 784
162

5 421
3 365

853

1 535
L 727

564 758

in EG-Länder in Drittländer u. a

199 3 L992 1993 L992 1993

in EG-Llincier in Drittländer u. a.

1993 t992 1993 L992 1993

Deutschland 682 29L

-8-
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7 Bierabsacz nach Steuerklassen im |1ärz

h1

Steuerklassen

Land

Baden-
l{ürttemberg

Bayern
Ber l irll
Brandenburg

Hes s en
Yecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
Nordrhe in-
l{est falen

Rheinland-
Pfalz/Saarl.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schlesw ig-Ho 1-

stein,/Haroburg
Thüringen

Deutschland

tand

Baden-
Württemberg

Bayern
Berlin/
Brandenburg

Hessen
Hecklenburg-

Vorpommern
Niedersachsen/

Bremen
Nordrhein-
lrlestf alen

Rheinland-
Pf.alz/SaarL.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Ho1-
stein/Hanburg

Thüringen

14 und darüber

t992

I 4t2
35 5i8

14 631
55 038

/ J)O
10 311

27 330

25 627

75i 012
1 873 238

380 951
535 219

133 531

792 812

2 286 796

675 449
435 508
102 275

384 105
158 249

I 979 802
5 077 t67

940 641
1 3E8 126

318 960

2 006 573

5 855 621

1 834 553
969 963
230 077

881 369
377 525

2i 860 383

t2 949

6 202

454
7 615

3 176
384

6 4t7
I 572

5 440
75 750

12 548
667

10 996
5 739

171 319 8 509 150

8 Bierabsatz nach Steuerklassen Januar bis März

h1

Steuerklassen

1 115
2 22t

38 523
t71 67L

t2 L22
25 86L

599

55 233

62 E74

14 495
8 941

37 860
20 947

874

89 564

14 und darüber

L992

18 822

32 288

9 404

2 588
27 468
9 120

46
46

5
5

6
0

437 495

-9-

bis 9 t0 bis 13

1993 1992 1993 t992 1993

bis 9 10 bis 13

1992 19931993 1992 1993

Deutschland 210 835





Fachsene 14: Finanzen und Steuern
I

Reihe I : Haushaltsansätze
Reihe eingestellt (es wird jährlich nur noch eine Kommentie-
rung in -Wirtschaft und Statistik" veröffentlicht).

Reihe 2: Vierteljährliche Kassenergebnisse
der öffentlichen Haushalte
Der viertellä hrl iche Bericht gliedert die kassenmäßigen Aus-
gaben und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds,
ERP-Sondervermögen, Ländern, Gemeinden und Gemeinde-
verbänden nach Arten und Körperschaftsgruppen. Darüber
hinaus werden die Ausgaben für Baumaßnahmen nach aus-
gewählten Aufgabenbereichen aufgeschlüsselt; die kassen-
mäßigen Steuereinnahmen und der Schuldenstand der
Gebietskörperschaften sind in gesonderten Übersichten dar-
gestellt.
ln dem Bericht für das 2., 3. und 4. Vierteljahr werden auch
kumulierte Ergebnisse (Halbjahr, Dreivierteljahr, Jahr) ver-
öffentlicht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jährlich nach Aufgabenbereichen,
Ausgabe-/Einnahmearten und Ländern gegliederte Berichte
über die Rechnungsergebnisse

des öffentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1 ). und der kom-
munalen Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine
tiefere f unktionale Aufgliederung der Jahresrechnungsergeb-
nisse der öffentlichen Haushalte, und zwar für

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4), Soziale Siche-
rung und Gesundheit, Sport, Erholung (Reihe 3.5).

Ergebnisse der Hochschulfinanzstatistik werden in der Fach-
serie 1 1 .Bildung und Kultur', Reihe 4.5 ,Finanzen der Hoch-
schulen" veröffentlicht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierteljährlichen Berichte (4. Vierteljahr mit Jahres-
ergebnis) enthalten Angaben über die kassenmäßigen
Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Gemein-
den und Gemeindeverbände nach Ländern und Steuerarten
sowie über die Verteilung im Rahmen des Steuerverbundes.
Zum Jahresergebnis werden ergänzend methodische
Erläuterungen mit Hinweisen auf Zahlungsweise, Zahlungster-
mine und Tarife der ergiebigsten Steuern gebracht.

Reihe 4.S: Sonderbeiträge
Reihe 4.S.t: Kassenmäßige Steuereinnahmen 1977 bis
1987
Dieser Bericht enthält für die Jahre 1977 bis 1987 nach
Ländern gegliederte Angaben über das jährliche Aufkommen
an Einzelsteuern und deren Verteilung auf die Körperschaften

Bund. (Europäische Gemeinschaften) Länder und Gemeinden/
Gv. Für den gemeindlichen Bereich sind die Daten darüber
hinaus nach kreisf reien Städten, kreisangehörigen Gemeinden
und Landkreisen unterteilt. ln langen Reihen wird ein überblick
über die Einnahmeentwicklung seit 1950 gegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln der jährlichen Veröffentlichung werden Angaben über den
Stand der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-
Sondervermögen, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und sonstigen juristischen Personen zwi-
schengemeindlicher Zusammenarbeit nach Arten und Fällig-
keit sowie über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewähr-
leistun gen dieser Körperschaften gebracht. Außerdem werden
die Schuldenaufnahmen und Tilgungen nachgewiesen.

Reihe 6: Personal des öffentlichen Dienstes
Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Zahl
der Beschäftigten am Stichtag 30. Juni bei Bund, Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden, kommunalen Zweckver-
bänden, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
despost (unmittelbarer öffentlicher Dienst); bei der Bundesan-
stalt für Arbeit, den Sozialversicherungsträgern und den Trä-
gern der Zusatzversorgung von Bund, Ländern und Gemein-
den/ Gemeindeverbänden (mittelbarer öffentlicher Dienst),
sowie bei rechtlich selbständigen Einrichtungen für Wissen-
schaft, Forschung und Entwicklung des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts, die auf Dauer überwiegend öffentlich finanziert
werden, sofern die Zuwendungen den Betrag von 300 000 DM
jährlich übersteigen, und rechtlich selbständigen öffentlichen
Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen.
Ab 1986 wird das Personal jährlich nach Art, Umfang und
Dauer des Dienstverhältnisses, Aufgabenbereich, Geschlecht,
Laufbahngruppe, Einstufung und Alter erfaßt. Über die Emp-
fänger von Versorgungsbezügen nach beamtenrechtlichen
Vorschriften werden für Bund und Länder Eckzahlen darge-
stellt. ln jedem dritten Jahr werden zusätzlich die ehemaligen
Besoldungsgruppen erfaßt. in jedem sechsten Jahr der kom-
munale Bereich.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögonsteuer
ln dreijährlicher Folge werden - unter Auswertung der
steuerlichen Veranlagungsergebnisse - folgende Steuersta-
tistiken herausgegeben :

7.1 Einkommensteuer
Der Bericht gibt Aufschlüsse über die Höhe und Struktur der
Einkünfte, die Besteuerung des erfaßten Einkommens sowie
über Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und
Sondervergünstigungen der zur Einkommensteuer veranlag-
ten natürlichen Personen. Ferner sind die Einkünfte aller Lohn-
und Einkommensteuerpflichtigen in einer steuerlichen Ein-
kommenspyramide dargestellt. Dandben werden aufgrund
einheitlicher Gewinnfeststellung die Einkünfte und Sonderver-
günstigungen von Personengesellschaften/ Gemeinschaften
nachgewiesen.

Forltct.ung !i.ha lolgqndr S.it.



Fachserie 14: Finanzen und Steuern

7.2 Körperschaftsteuer
Die Veröffentlichung gibt einen Uberblick über Höhe, Vertei-
lung und Besteuerung des steuerlich erfaßten Einkommens der
Körperschaften. Das Einkommen und die Steuerschuld der
Körperschaftsteuerpflichtigen werden u.a. in der Gliederung
nach Rechtsformen, Größenklassen des Gesamtbetrags der
Einkünfte und im 6-jährigen Turnus nach Wirtschaftszweigen
bis einschließlich 1977 (ab 1983 siehe Reihe 7. S. 1 ) veröffent-
licht.

7.3 Lohnsteuer
Die Angaben in dieser Veröffentlichung beziehen sich auf den
Bruttolohn und die Lohnsteuer der veranlagten und nichtveran-
lagten Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größen-
klassen des Bruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit, Steuerklassen und Geschlecht.

7.4 Vermögensteuei
Die Veröffentlichung (Erscheinungsfolge: 3jährlich) enthält
Angaben über Zusammensetzung und Höhe des Vermögens
der zur Vermögensteuer veranlagten Steuerpflichtigen. Die
Schichtung des Vermögens wird für die natürlichen Personen
u.a. in Verbindung mit ihrer Beteiligung am Enrverbsleben und
der Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft darge-
stellt, für die nichtnatürlichen Personen in Verbindung mit
Rechtsformen.

7.5 Einheitswerte
7.5.1 Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Der in 3jährlicher Folge erscheinende Bericht vermittelt einen
Einblick in Umfang und Struktur des bewerteten Betriebsver-
mögens. Auf der Grundlage der Vermögensaufstellung zur
Ermittlung des Einheitswerts des gewerblichen Betriebs oder
des einem freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach
bewertungsrechtlicher Abgrenzung festgestellte Vermögens-
und Kapitalaufbau in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszwei-
gen sowie nach Rechtsformen und Einheitswertgruppen nach-
gewiesen.

Reihe 9: Verbrauchsteuern

9.1 Tabaksteuer
9.1.1 Absatz von Tabakwaren und Zigarettenhüllen (vier-
teljährlich). lm Bericht für das 4. Vierteljahr wird auch das
Jahresergebnis veröffentlicht.
9.1.2 Tabakgewerbe (jährlich). Mit einem überblick über
Herstellung, Einfuhr und Absatz von Tabakwaren.

9.2 Biersteuer
9.2.1 Absatz von Bier (monatlich). ln den Berichten für
September und Dezember wird auch das Ergebnis für das
Braujahr (1.10. - 30.9.1 bzw. Kalenderjahr veröffentlicht.
9.2.2 Btauwirtschaft (jährlich). Mit Angaben über Brau-
stätten und ihre Erzeugung.

9.3 Mineralölsteuel
Der jährlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über
die versteuerten Mengen und die Verwendung von
steuerbegünstigtem M ineralö1.

9.4 Branntweinmonopol
ln jährlicher Folge werden Brennereien, Alkoholerzeugung
und -absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Brannt-
weinerzeugnissen sowie Einnahmen aus dem Brannt-
weinmonopol nachgewiesen.

9.5 Schaumweinsteuer
Der Jahresbericht enthält Angaben über die Schaumwein-
hersteller, ihren Absatz sowie über das Steuersoll.

9.6 Kleinere Verbrauchsteuern
Je ein Bericht wird jährlich über die Besteuerung von Salz
und Zucker veröffentlicht

Reihe 7. S: Sonderbeiträge
7.S. 1: Wirtschaftliche Gliederung der Einkommen- und
Körperschaftsteuerpf lichtigen
Diese Veröffentlichung (Erscheinu ngsfolge: 6 jä h rt ic h ) enthält
Angaben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen-
und Körperschaftsteuer.von natürlichen Personen und Perso-
nengesellschaften/Gemeinschaften aus der Einkommen-
steuerstatistik sowie von juristischen Personen aus der Körper-
schaftsteuerstatistik nach Wirtschaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatzsteuer
Die zweijährlich erscheinende Veröffentlichung enthält
Angaben über Steuerpflichtige, steuerbaren Umsatz und
Umsatzsteuer in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszweigen,
z.T. kombiniert mit Umsatzgrößenklassen und Rechtsformen.
Ferner werden u.a. Angaben über steuerfreie und steuer-
pflichtige Umsätze (nach Art der Steuersätze), über Umsatz-
steuer vor Abzug der Vorsteuer und abziehbare Vorsteuer
gemacht. Darüber hinaus erfolgt der Nachweis der Steuer-
pflichtigen, des Umsatzes und der Umsatzsteuer nach kreis-
freien Städten und Landkreisen.

Reihe 10: Realsteuern

1 0. t Realsteuervergleich
Der jährliche Bericht umfaßt Angaben über lstaufkommen,
Grundbeträge, gewogene Durchschnittshebesätze und Hebe-
satzstreuung bei den einzelnen Realsteuern sowie über den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die an Bund und
Länder abgeführte Gewerbesteuerumlage. Außerdem werden
Steuerkraftberechnungen für die einzelnen kreisfreien Städte,
die kreisangehörigen Gemeinden mit 50 000 Einwohnern und
mehr und die nach Landkreisen zusammengefaßten kreisan-
gehörigen Gemeinden veröffentlicht.
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Veröffentlichungen und Prospekte sind durch den Verlag
METZLER -POESCHEL, Verlagsauslieferung Hermann Leins,
Postfach 1'l 52, 7 4OB Kusterdingen, erhältlich.
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